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Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbesei-
tigung der Stadt Nortorf (Beitragssatzung) 
 
 
Inhalt: 
Satzung vom 28.01.2003, veröffentlicht durch Aushang 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.07.1996 (GVOBI. Schl.-H. S. 529), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 25.06.2002 (GVOBI. Schl.-H. S. 126), der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.07.1996 
(GVOBI. Schl.-H. S. 564), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.02.2001 (GVOBI. Schl.-H. S. 
14), des § 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer - Ab-
wasserabgabengesetz - (ABwAG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
03.11.1994 (BGBI. l S. 3370), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.09.2001 (BGBI. l S. 
2331), der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1990 (GVOBI. Schl.-H. S. 545 her. 1991 S. 257), 
zuletzt geändert durch Landesverordnung (LVO) vom 24.10.1996 (GVOBI. Schl.-H. S. 652) 
wird nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung vom 27.01.2003 fol-
gende Satzung erlassen: 
 
 
l. Abschnitt 
 
§ 1 - Allgemeines 
 
(1)  Die Stadt Nortorf (Stadt) betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der Sat-

zung über die Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 30.11.2001 als jeweils 
eine selbstständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung 

 
(2)  Die Stadt erhebt nach Maßgabe dieser Satzung  
 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung der zentralen öffent-
lichen Abwasserbeseitigungsanlagen einschließlich der Kosten für den ers-
ten Grundstücksanschluss,  

b) Kostenerstattung für zusätzliche Grundstücksanschlüsse, 
 
 
II. Abschnitt Anschluss 
 
§ 2 - Anschlussbeitrag 
 
(1) Die Stadt erhebt zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung der Abwasseran-

lage einen Anschlussbeitrag. 
 
(2) Zu dem Aufwand, der durch Beiträge gedeckt wird, gehört der Aufwand für die 

Herstellung. 
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a)  des Klärwerks, 
b) von Hauptsammlern, Druckleitungen, Hebeanlagen und Klärteichen, 
c) von Straßenkanälen, 
d) von jeweils einem Anschlusskanal zu den einzelnen Grundstücken mit Neben-

einrichtungen, nicht jedoch für die auf dem Grundstück herzustellenden Ab-
wasseranlagen (z.B. Anschlussleitung und Reinigungsschacht). 

 
 

(3) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören nicht der Aufwand, der durch Leistungen und 
Zuschüsse Dritter gedeckt wird, die Kosten für die laufende Unterhaltung und An-
teile an den allgemeinen Verwaltungskosten. 

 
(4) Beiträge für den Ausbau, Umbau und die Verbesserung der Abwasseranlage 

werden aufgrund einer gesonderten Satzung erhoben. 
 
 
§ 3 - Gegenstand der Beitragspflicht 
 
(1)  Der Beitragspflicht zur Deckung des Gesamtaufwandes nach § 2 Abs. 2 unterliegen 

alle Grundstücke, die über eine Anschlussleitung an die Abwasseranlage ange-
schlossen werden können und 

 
a) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut 

oder gewerblich genutzt werden dürfen, 
b) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach 

der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten Entwicklung der 
Stadt zur Bebauung anstehen. Nach der Verkehrsauffassung handelt es sich ins-
besondere dann um Bauland, wenn ein Grundstück für Bebauungszwecke geteilt 
worden ist oder wenn entsprechende Beschlüsse gefasst worden sind. 

 
(2) Wird ein Grundstück über eine Anschlussleitung an die Abwasseranlage ange-

schlossen, so unterliegt es der vollen Beitragspflicht auch dann, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 nicht vorliegen. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-

rechtlichen Sinne. 
 
 
§ 4 -  Entstehung der Beitragspflicht 
 
Die Beitragspflicht entsteht: 
 
a) den oder angeschlossenen Grundstücke (§ 3 Abs. 1  und 2) mit dem Abschluss 

der Maßnahmen, die für die Herstellung der Abwasseranlage 
b) oder von Teileinrichtungen erforderlich sind und die den Anschluss des Grund-

stücks an die Abwasseranlage ermöglichen. 
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§ 5 -  Beitragsmaßstab und Beitragssatz 
 
(1) Der Anschlussbeitrag für die Abwasserbeseitigung wird als nutzungsbezogener 

Flächenbeitrag erhoben. 
 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrags werden je Vollge-

schoss 100 % und für jedes weitere Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht (Vollgeschossmaßstab). Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, 
die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Ist eine Geschosszahl 
wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden bei industriell 
genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise bau-
lich oder gewerblich genutzten Grundstücken je angefangene 2,40 m als ein Vollge-
schoss gerechnet. 

 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte 
Fläche, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan eine bauliche oder gewerb-
liche Nutzung festgesetzt ist, 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine bauliche oder 
gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des 
Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche, die durch eine Satzung nach § 34 Abs. 
4 BauGB erfasst wird, ansonsten die Fläche zwischen der jeweiligen Straßen-
grenze und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen; bei 
Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit einer Straße verbunden sind, die im Abstand 
von 50 m dazu verlaufenden Parallelen; 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchst,  a) - c) ergebenden Gren-
zen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweili-
gen Straßengrenze bzw. im Falle von Buchst,  c) der der Straße zugewandten 
Grundstücksseite und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe verläuft, die der 
übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 

 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder 
mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden 
(z.B. Schwimmbäder und Festplätze - nicht aber Sportplätze und Friedhöfe), 
75 % der Grundstücksfläche,  bei Campingplätzen jedoch 100 % der Grund-
stücksfläche, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als 
Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen oder anschließbaren Bau-
lichkeiten, geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermittelte Fläche 
wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im 
gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 
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g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche  der 
an  die  Abwasserbeseitigungsanlage  angeschlossenen  oder anschließbaren 
Baulichkeiten, geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Bau-
lichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand 
von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschrei-
tung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächen-
ergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 

h)   bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung 
eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, die Fläche des 
Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung bezieht. 

 
(4)  Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
 

a) oweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse, 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht 
festgesetzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der bauli-
chen Anlagen angegeben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Bau-
massenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei 
Bruchzahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 
finden keine Berücksichtigung, 

c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen Bebauung die Zahl 
der Vollgeschosse nach Buchst, a) oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe 
nach Buchst, b) überschritten werden, 

e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan die Zahl der 
Vollgeschosse nicht bestimmt ist und durch die übrigen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes die Zahl der zulässigen Vollgeschosse nicht abzuleiten ist, 

 
aa)  bei bebauten Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken tatsächlich 

vorhandenen Vollgeschosse, 
bb)  bei bebauten Grundstücken, deren Gebäude ausschließlich Ge-

schossflächen aufweisen, die die nach landesrechtlichen Vorschriften gel-
tende Mindesthöhe nicht erreichen, die Zahl von einem Vollgeschoss, 

cc)  bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der in der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse, 

dd)  bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von 
höchsten 2 Vollgeschossen, 

 
f)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist 

oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt wer-
den (z.B. Sport-, Fest- und Campingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe), wird ein 
Vollgeschoss angesetzt, 

g)  bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellungs-
beschluss eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, wird - 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchstabe h) - ein Vollgeschoss angesetzt. 
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(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
oder eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegen, sind zur Ermittlung der Bei-
tragsflächen die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

 
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind, 
b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestim-

mungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 
 
(6) Der Beitragssatz beträgt für die Herstellung der Abwasserbeseitigungsanlage 
 

bei voller Beitragspflicht 4,06 Euro 
 
je qm beitragspflichtiger Fläche. 

 
(7) Die Höhe des Anschlussbeitrages wird nicht dadurch berührt, dass die Stadt gemäß § 9 

Abs. 1 der Abwassersatzung für zwei oder mehr Grundstücke einen gemeinsamen 
Anschluss gestattet. 

 
(8) Der Betrag einer Ablösung eines Anschlussbeitrages bestimmt sich nach der Höhe des 

voraussichtlich entstehenden Anschlussbeitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht. 

 
 
§ 6 - Beitragspflichtiger 
 
Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Zustellung des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erb-
bauberechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften 
als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
 
§ 7 - Vorauszahlungen 
 
Sobald mit der Verlegung des Abwasserkanals in der Straße begonnen wird, können von 
den Beitragspflichtigen der durch diesen Abwasserkanal erschlossenen Grundstücke 
Vorauszahlungen bis zu (80 %) des Anschlussbeitrags verlangt werden. Die Vorauszah-
lungen werden von der Stadt nicht verzinst. § 6 gilt entsprechend. 
 
 
§ 8  -  Fälligkeit 
 
Der Beitrag oder die Vorauszahlung wird durch Bescheid festgesetzt. Sie wird einen Mo-
nat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
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§ 9 -  Entstehen des Erstattungsanspruches 
 
Stellt die Stadt auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen weiteren 
Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht be-
reits entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbstständigte Teilfläche ei-
nen eigenen Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanla-
ge her (zusätzliche Grundstücksanschlüsse), so sind der Stadt die Aufwendungen für die 
Herstellung solcher zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen 
Höhe zu erstatten. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung 
des Anschlusses. §§ 6 bis 8 gelten entsprechend. 
 
 
III. Abschnitt Schlussvorschriften 
 
§ 10 - Auskünfte 
 
Die nach dieser Satzung Beitragspflichtigen haben alle für die Errechnung der Abgaben 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 
 
 
§ 11 - Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig nach §18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer 
entgegen § 15 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass Beauftragte 
der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu 
überprüfen. 
 
 
§ 12 - Datenverarbeitung 
 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im 

Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen 
personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des 
gemeindlichen Vorkaufsrechts nach § 24 bis 28 BauGB der Stadt bekannt geworden 
sind, sowie aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Stadt zulässig. Dies gilt entsprechend für 
Daten, die zum Zwecke der Hausnummernvergabe erhoben und gespeichert oder 
der Stadt zum Zwecke der Erhebung der Realsteuern übermittelt worden sind. Dar-
über hinaus ist die Stadt berechtigt, die im Zusammenhang mit der Wasserversor-
gung   angefallenen   und   anfallenden   personenbezogenen   Daten   und   Wasser-
verbrauchsdaten, die von den Stadtwerken Nortorf erhoben werden, für Zwecke der 
Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 
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(2) Die Stadt ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabepflichtigen und von 

nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den für 
die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und 
diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden 
und weiterzuverarbeiten. 

 
 
§ 13 - Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.02.2003 in Kraft.  
 
Nortorf, 28.01.2003 
Stadt Nortorf  
Der Bürgermeister 
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